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Wie viel Unterricht kommt bei den Schülern tatsächl ich an? 
 
Thüringer Rechnungshof legt Sonderbericht zum „Unte rrichtsausfall an 
staatlichen allgemeinbildenden Schulen“ vor. 
 
Angesichts der seit längerem in Öffentlichkeit und Presse anhaltenden Dis-
kussionen und Beschwerden über den Unterrichtsausfall an Thüringer Schu-
len hat der Präsident des Thüringer Rechnungshofs, Dr. Sebastian Dette, 
einen Sonderbericht gemäß § 99 Thüringer Landeshaushaltsordnung zur 
Prüfung „Unterrichtsausfall an staatlichen allgemeinbildenden Schulen“ des 
Rechnungshofs an den Landtag und die Landesregierung übergeben. 
 
Der Rechnungshof hat an 24 ausgewählten staatlichen allgemeinbildenden 
Schulen (insgesamt 303 Klassen) alle Abweichungen von der Rahmenstun-
dentafel nach der Thüringer Schulordnung und vom planmäßigen Unterricht 
gemäß der schulinternen Stundentafel erfasst. Neben der Anzahl der ersatz-
los ausgefallenen Unterrichtsstunden (17.691 Unterrichtsstunden im Schul-
jahr 2010/11) ist insbesondere der Anteil der fachfremden Vertretung 
(82,5 % von insgesamt 26.041 vertretenen Unterrichtstunden) besorgniser-
regend. 
 
Möglichkeiten, um kurzfristig auf Unterrichtsausfall zu reagieren, haben die 
Schulen nur wenige. Derzeit stehen hierfür lediglich die Abordnung von 
Lehrkräften und Mehrarbeit zur Verfügung.  
Die im „Maßnahmeplan zur besseren Unterrichtserfüllung“ des Bildungsmi-
nisteriums (sog. 7-Punkte-Plan) genannten Maßnahmen sind jedenfalls nicht 
geeignet. Dies gilt insbesondere für die zuletzt stets – auch öffentlichkeits-
wirksam – genannte und sich noch in der Planungsphase befindende Vertre-
tungsreserve. 
 
Der Rechnungshof kritisiert u. a. die Auswirkungen der zahlreichen Flexibili-
sierungsmöglichkeiten der Unterrichtsplanung. Aufgrund derer ist dem Bil-
dungsministerium weder eine Überprüfung des tatsächlichen Unterrichtsaus-
falls noch eine Unterrichts- und Personalplanung möglich. 
 
Wesentliche Forderungen des Rechnungshofs: 
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• Analyse der Aufgaben und Belastungen der Schulen und 
Lehrkräfte, ggf. Reduzierung der Aufgaben auf das Notwendi-
ge; 

• Optimierung der Unterrichts- und Personalplanung und 
• Schaffung hierzu geeigneter Maßnahmen. 

 
 
Der Sonderbericht ist im Internet unter www.rechnungshof.thueringen.de 
abrufbar. 
 
 


